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Beteiligung der Stadt Wermelskirchen an Rechtsstreitigkeiten
Information des Haupt- und Finanzausschusses zum 30.06. / 31.12.

Jahr: 30.06.2017

Amt: alle

Datum: 09.08.2017

T:\Amtsleitung\Rechtsstreitigkeiten\Tabelle_gesamt.doc

Datum 
Klageerhebung/ 
Klageeingang

Streitgegenstand
Stadt ist

(K)lägerin
(B)eklagt

e
Gericht Streitwert Beauftragte 

Kanzlei Honorar Stand des Verfahrens

18.03.2015

Baumängel Kölner 
Straße
(Dipl.-Ing. Erich 
Lanicca)

K LG Köln 133.861,30 €

Hüttemann, 
Hoepner, Lori & 
Achtmann,
vormals
Hüttemann 
Rechtsanwälte
PartGmbH

6.534,35 € Klage erhoben

03.03.2017
Aufhebung des 
Radverkehrsverbotes 
auf der Dellmannstraße

B VG Köln 5.000 € Lenz und Johlen ./. Klage erhoben

29.09.2015/
14.10.2015

Nachbarklage gegen 
Baugenehmigung für 
Wohnnutzung in 
Ellinghausen

B VG Köln 7.500 € ./. ./.

Abgeschlossen mit 
Beschluss vom 
27.06.2017, Verfahren 
wurde eingestellt

24.06.2016/
29.06.2016

Nachbarklage auf 
bauaufsichtliches 
Einschreiten in 
Rölscheid

B VG Köln 5.000 € ./. ./.

Abgeschlossen mit 
Beschluss vom 
26.06.2017, Klage wurde 
zurückgenommen

10.11.2016/
16.11.2016

Ablehnung eines 
Bauantrags In der 
Brache

B VG Köln 10.000 € ./. ./.

Klage wurde nun 
begründet, Orts- und 
Verhandlungstermine 
stehen noch aus
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Datum 
Klageerhebung/ 
Klageeingang

Streitgegenstand
Stadt ist

(K)lägerin
(B)eklagt

e
Gericht Streitwert Beauftragte 

Kanzlei Honorar Stand des Verfahrens

14.11.2016/
16.11.2016

Abbruchverfügung für 
eine illegale 
Terrassenüberdachung 
in Dorn

B VG Köln 5.100 € ./. ./.
Klage wurde fristwahrend 
eingereicht, Begründung 
steht noch aus

23.07.2014 Rechtmäßigkeit einer 
Handy-Durchsuchung

B VG Köln 5.000 € 
(vorläufig) ./. ./.

Wechsel von 
Schriftsätzen, 
Verhandlungstermin nicht 
in Sicht

26.10.2016
Rechtmäßigkeit eines 
Vergabeverfahrens
(OGS  II)

B

Vergabekammer 
Rheinland, 
Spruchkörper 
Köln

498.720 € ./. ./. Antrag wurde rechtskräftig 
abgewiesen

27.10.2016/
27.10.2016

Gewährung von 
Vollzeitpflege gemäß § 
33 SGB VIII 

B VG Köln 5.000 € 
(vorläufig)

./. ./. Klageerwiderung ist erfolgt

10.07.2014 Unterhalt SGB XII vollj. 
Kind B AG 

Wermelskirchen 42.000 €
RA Michels Rd. 4500 €

Abschluss eines 
Vergleiches. Klägerin ist 
zu etwa 85 % unterlegen.

03.11.2016

Klage gegen 
Drittschuldner wegen 
unterbliebener Zahlung 
nach Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss

K AG Dortmund 6.780,00 € ./. ./.
Verfahren ruht aktuell, da 
Unterhaltsschuldner nicht 
erreichbar

6 weitere Verfahren 
Land NRW, 
Unterhaltsvorschuss-
kasse, im vereinfachten 
Verfahren

K AG 
Wermelskirchen ./. ./.

Anhängig 
Die Stadt beantragt für das 
Land NRW, 
Unterhaltsvorschusskasse,  
die Festsetzung von 
Kindesunterhalt 
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Klageerhebung/ 
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Streitgegenstand
Stadt ist

(K)lägerin
(B)eklagt

e
Gericht Streitwert Beauftragte 

Kanzlei Honorar Stand des Verfahrens

18.03.2014 Gemeindefinanzie-
rungsgesetz
2012 

K Verfassungsgeri
chts-hof NRW

noch nicht 
festgelegt, 
anteilig aus 
Sammel-klage

Wolter 
Hoppenberg

7.378 € Die Verfassungsbeschwer-
de für das Jahr 2012 
wurde zurückgewiesen. 
Für zukünftige Gemeinde-
finanzierungsgesetze 
wurde der Gesetzgeber 
aufgrund der 
Verfassungsbeschwerde 
2013 zu Korrekturen 
aufgefordert.

05.12.2014

Solidarumlage, 
Beteiligung an 
gemeinsamer 
Verfassungs-
beschwerde

K Bundesverfassu
ngs-gericht

noch nicht 
festgelegt, 
anteilig aus 
Sammel-klage

Dr. Ganteführer, 
Marquardt & 
Partner 5.914 €

Eingang der 
Verfassungsbeschwerde 
wurde bestätigt, über 
Annahme wurde noch 
nicht entschieden

22.01.2015

Festsetzung 
Schmutzwasser-
gebühren B VG Köln 382.452,00

Kanzlei Dr. 
Heilmaier & 
Collegen 
Rechtsanwaltges
ell-schaft mbH 

31.724,18 €
Klagerücknahme.
Verfahren mit Beschluss 
vom 10.05.2017 eingestellt

05.05.2015

Schadensersatz wegen 
fehlerhafter Abrechnung 
von Straßenausbaubei-
trägen 

K LG Aachen 956.163,85 Redeker,Sellner, 
Dahs 45.386,61 €

Verfahren wurde mit 
einem Vergleich 
abgeschlossen

19.06.2015

Klage gegen 
Vergnügungssteuer-
bescheid wegen 
Nichtberücksichtigung 
des Minus-Saldos

B VG Köln 12.800,00 Lenz und Johlen ./.

Die Klage wurde 
abgewiesen. Das 
Verfahren ist rechtskräftig 
abgeschlossen.
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Kanzlei Honorar Stand des Verfahrens

04.08.2015 Erschließungskosten
Osminghausen B VG Köln 14.588,44 ./. ./. Klageerwiderung wurde 

bei Gericht eingereicht

09.08.2015 Erschließungskosten
Osminghausen B VG Köln 4.736,84 ./. ./. Klageerwiderung wurde 

bei Gericht eingereicht

10.08.2015 Erschließungskosten
Osminghausen B VG Köln 7.459,53 ./. ./. Klageerwiderung wurde 

bei Gericht eingereicht

27.08.2015 Erschließungskosten
Osminghausen B VG Köln 10.446,99 ./. ./. Klageerwiderung wurde 

bei Gericht eingereicht

30.06.2016 Vorausleistung auf 
Erschließungskosten B VG Köln 5.446,25 ./. ./. Klageerwiderung wurde 

bei Gericht eingereicht


